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Das Wichtigste in Kürze
• Der IASB hat eine Änderung an IFRS 15 veröffent-

licht, die den Zeitpunkt der verpflichtenden erst-
maligen Anwendung der neuen Vorschriften zur 
Erlöserfassung um ein Jahr auf den 1. Januar 2018 
verschiebt.

• Der neue Erstanwendungszeitpunkt führt zu einer 
grundsätzlichen Angleichung an den Erstanwen-
dungszeitpunkt des neuen Erlöserfassungsstan-
dards Revenue from Contracts with Customers 
(Topic 606) für US-GAAP-Anwender.

• Eine freiwillige vorzeitige Anwendung von IFRS 15 
bleibt weiterhin zulässig.
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Der International Accounting Standards Board (IASB) hat am 11. September 2015 die Änderung des Zeitpunkts der 
verpflichtenden erstmaligen Anwendung von IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden veröffentlicht. Damit ist 
IFRS 15 nunmehr verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen 
(bisher 1. Januar 2017). Dabei ist eine freiwillige vorzeitige Anwendung weiterhin zulässig; für Unternehmen in der 
EU allerdings erst nach Übernahme von IFRS 15 in europäisches Recht.

Hinweis
Die European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) hat die Übernahme von IFRS 15 in europäisches Recht 
mit dem vom IASB verabschiedeten Erstanwendungszeitpunkt empfohlen, sodass die Verschiebung des Erstan-
wendungszeitpunkts keine Auswirkung auf den Endorsement-Prozess haben dürfte.

Nach der Veröffentlichung von IFRS 15 im Mai 2014 haben der IASB und der US-amerikanische Standardsetzer Finan-
cial Accounting Standards Board (FASB) eine Beratungsgruppe (Transition Resource Group for Revenue Recognition 
(TRG)) eingesetzt, um die Umsetzung des neuen Standards zu unterstützen. Als Ergebnis der Diskussionen der TRG 
hat der IASB im Juli 2015 einen Standardentwurf mit vorgeschlagenen Klarstellungen an IFRS 15 veröffentlicht. Um 
es Unternehmen zu ermöglichen, diese Änderungen zeitgleich mit der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 umzuset-
zen, hat der IASB entschieden, den Erstanwendungszeitpunkt um ein Jahr zu verschieben.

Daneben sollte den Unternehmen mehr Zeit für die sorgfältige Umsetzung der neuen Erlösvorschriften gegeben 
werden, da die Veröffentlichung von IFRS 15 später erfolgt ist als ursprünglich geplant, sowie eine Angleichung an 
den (ebenfalls verschobenen) Erstanwendungszeitpunkt des neuen Erlöserfassungsstandards (ASU No. 2014-09) für 
US-GAAP-Anwender erfolgen.

Hinweis
Am 12. August 2015 hat der FASB das Accounting Standards Update No. 2015-14 „Revenue from Con-
tracts with Customers (Topic 606): Deferral of the Effective Date“ veröffentlicht, das den Erstanwendungs-
zeitpunkt des neuen Erlöserfassungsstandards für US-GAAP-Anwender ebenfalls um ein Jahr verschiebt (nunmehr 
auf Berichtsperioden, die nach dem 15. Dezember 2017 beginnen, „nonpublic entities“ ein Jahr später). Eine frei-
willige vorzeitige Anwendung ist zulässig, allerdings nur für jährliche Berichtsperioden, die nach dem ursprünglich 
festgelegten Zeitpunkt des Inkrafttretens von Topic 606 beginnen.
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